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Vollzug des Abmarkungsgesetzes; 
Gebührenordnung für Feldgeschworene 
 
 
Gemäß § 1 Nr. 3 der Gebührenordnung für Feldge-
schworene des Landkreises Tirschenreuth (Kreis-
amtsblatt Nr. 40 vom 07.10.1983) werden folgende 
Gebührensätze bekannt gegeben: 
 
Ab 01. April 2010 gelten nachstehende Gebühren-
sätze: 
 

1. 11,91 € je angefangene Stunde ihrer 
Dienstleistung für Feldgeschworene, soweit 
sie als Vermessungshilfsarbeiter eingesetzt 
werden und die einschlägigen Arbeiten ge-
wissenhaft und zuverlässig durchführen. 

2. 11,91 € für die erste Stunde und für jede 
weitere Stunde 7,33 € für Feldgeschwore-
ne, die nicht der Nr. 1 entsprechend mitwir-
ken. 

 
Ab 01. Januar 2011 gelten nachstehende Gebüh-
rensätze: 
 

1. 11,93 € je angefangene Stunde ihrer 
Dienstleistung für Feldgeschworene, soweit 
sie als Vermessungshilfsarbeiter eingesetzt 
werden und die einschlägigen Arbeiten ge-
wissenhaft und zuverlässig durchführen. 

 
 
 

 
 
11,93 € für die erste Stunde und für jede weite-
re Stunde 7,34 € für Feldgeschworene, die 
nicht der Nr. 1 entsprechend mitwirken. 

 
Ab 01. August 2011 gelten nachstehende Gebüh-
rensätze: 
 

1. 11,99 € je angefangene Stunde ihrer 
Dienstleistung für Feldgeschworene, soweit 
sie als Vermessungshilfsarbeiter eingesetzt 
werden und die einschlägigen Arbeiten ge-
wissenhaft und zuverlässig durchführen. 

2. 11,99 € für die erste Stunde und für jede 
weitere Stunde 7,38 € für Feldgeschwore-
ne, die nicht der Nr. 1 entsprechend mitwir-
ken. 

 
Tirschenreuth, 23.03.2010 
Landratsamt Tirschenreuth 
 
 
Schraml 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Landrat in Tirschenreuth 
gez. Lippert 
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